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Hausaufgaben 
 
 
Fragestellung 
Darf vom Vortag eines Feiertages auf den nächsten Schultag eine Prüfung angesagt werden? 

 
 
Antwort 
Gemäss § 8 Abs. 3 des Reglements zum Schulgesetz ist es u.a. nicht zulässig,  
- vom Freitag auf den Montag  
- vom Vortag eines Feiertages auf den nächsten Schultag  
Hausaufgaben zu erteilen. 
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